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bruchzehnten wurde von den Päpsten griechischen Klöstern in derselben 
Weise wie lateinischen gewährt118). Auch sonst erhielten die Klöster des 
griechischen Ritus dieselben Besitzbestätigungen wie die lateinischen; sie 
wurden in den päpstlichen Schutz aufgenommen und genossen damit 
dieselben Rechte wie die übrigen Klöster der Römischen Kirche. Wie 
stark die griechische Kirche Unteritaliens mit Rom „uniert“ war, zeigt 
sich gerade auch in den päpstlichen Privilegien für ihre Klöster. Die 
formelhaften Teile dieser Privilegien sind die gleichen wie für lateinische 
Klöster, wobei kleinere Abweichungen noch zu untersuchen wären119). 
Freilich bleibt es fraglich, wieweit eine derartige Unterordnung der 
griechischen Klöster unter das lateinische Kirchenrecht, eine derartig 
schematische Anwendung des festen Privilegienformulars auf Klöster des 
griechischen Ritus die Realitäten widerspiegelt. Bei Klagen über die 
Klosterzucht wurden vom Papst wie bei lateinischen Klöstern Visitatio­
nen angeordnet, die zuweilen von griechischen Bischöfen vorgenommen 
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Comp. 2. 10. 3), multo minus consuetudo, vel intellige de illa consuetudine, 
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118) Vgl. etwa Cölestin III. von 1197 Dezember 29 für das Salvatorkloster 
in Messina, Fontes Bd. 1 Additamentum Nr. 6 S. 818 h; Honorius III. 1218 
Januar 15, Fontes Bd. 3 Nr. 22 S. 40. Seitdem zahlreiche Beispiele aus den Ponti­
fikaten der übrigen Päpste des 13. Jh. Zum Problem vgl. G. Schreiber, 
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119) Eine große Anzahl von Beispielen seit Alexander III. in Fontes Bd. 1 
Nr. 3—5 S. 818 d—f und in den folgenden Bänden 2—5. Weitere feierliche 
Privilegien für griechische Klöster Unteritaliens bei U g h e 11 i 29 passim und 
Taccone-Gallucci (oben Anm. 67) passim.


